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Verbandstag 2017  

Anlage 19 
 
Spielordnung Anl.4 StrafO 
 

Votum:  338 ja| 0 nein | 5 Enth. 
 

Teil A Geldstrafen  

1, Klammer alt  1, Klammer neu  

(SO 8.1.5.1) (SO 8.1.4.1) 

  

2 alt  

 entfällt ersatzlos, weil nicht mehr 
möglich 

  

3, Klammer alt 3, Klammer neu 

(SO 8.1.5.2, 8.2.2 und 8.4.1.5) (SO 8.2.2) 

  

11, 1. Klammer alt 11, 1. Klammer neu 

(Datum des Poststempels) (Veröffentlichung im Spielplan bzw. 
Datum des Poststempels) 

  

15 alt 15 neu 

Nichtteilnahme an der 
Spielklassenversammmlung 
je zu vertretender Mannschaft (SO 6.3) 

Nichtteilnahme an der Spielklassen- bzw. 
Staffelversammmlung 
je zu vertretender Mannschaft (SO 6.3) 

  

20, Zeile 1 alt 20, Zeile 1 neu 

Nichterfüllung der Auflagen des 
Klassenleiters aus 

Nichterfüllung der Auflagen des 
Staffelleiters aus 

  

22 alt 22 a neu 

Vorsätzliche Beantragung eines zweiten 
Spielerpasses durch den Verein, obwohl 
noch ein gültiger Spielerpass existiert 
(PassO C 4.3.8) 

Vorsätzlicher Einsatz eines zweiten 
Spielerpasses durch den Verein, obwohl 
noch ein gültiger Spielerpass existiert 
(PassO C 1.2.2) 

  

 22 b neu 

 Mehrfacher vorsätzlicher Einsatz eines 
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zweiten Spielerpasses durch den Verein, 
obwohl noch ein gültiger Spielerpass 
existiert (PassO C 1.2.3) 

23, Klammer alt 23, Klammer neu 

(PassO 4.2.1) ( PassO C 1.1.2) 

  

25, Klammer alt 25, Klammer neu 

(PassO 4.4) (PassO C 1.3) 

  

Teil B Sperren  

  

1.4 alt 1.4 neu 

Wird ein Spieler im Laufe eines Spieljahrs 
drei Mal mit einer gelben Karte bestraft, so 
wird er für ein Pflichtspiel des nächsten 
Spieltags gesperrt. 

Wird ein Spieler im Laufe eines 
Spieljahrs drei Mal mit einer roten Karte 
bestraft, so wird er für ein Pflichtspiel 
des nächsten Spieltags gesperrt. 

  

3.2, Klammer alt 3.2, Klammer neu 

(PassO 4.2.1) (PassO C 1.1.2) 

  

3.3 alt 3.3 neu 

Vorsätzliche Beantragung eines zweiten 
Spielerpasses, obwohl der erste noch gültig 
und verfügbar ist (PassO 4.3.8) 

Vorsätzlicher Einsatz eines zweiten 
Spielerpasses, obwohl der erste noch 
gültig und verfügbar ist (PassO C 1.2.2) 

  

3.4, Klammer alt 3.4, Klammer neu 

(PassO 4.4) (PassO C 1.3) 

  

Schlussbestimmung alt Schlussbestimmung neu 

Diese StrafO tritt mit den Änderungen vom 
28. Mai 2011 am 01. Juli 2011 in Kraft. 

Diese StrafO tritt am 1. Juli 2017 in Kraft. 

 

 


